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Stollordnung-

Patent vom s . August l ? « s.

§68ir Maria Theresia von GOttes Gnaden Römi¬

sche Kaiserin » , Wittib , Königin » zu Hungarn,

Böheim , Dalmatien , Croatien , Slavonien rc.

Entbieten allen und jeden , denen dieses Unser Pa¬

tent zu lesen vorkommet , insonderheit aber den in die¬

sem Unserm Erzherzogthume Oesterreich unter der Enns

ausgestellte » der fürstlich - bischöflich - passauischen Vioeevs

unterstehenden Kirche » - ^ äminislrutorn , Obrigkeiten,

und Gemeinden Unsre Gnade , und geben euch hiemit

gnädigst zu vernehmen , was Massen uns manigfältige

Klagen , insonderheit aber von den unbemittleten Erben

bey Abforderung der sogenannten 6oa < lucts - und Stoll-

Gebührniffen beygebracht worden seyen;

Es ist Unser Will , und Meynung keines Weegs

dahin gerichtet , den Gotteshäusern und Seelsorgern an

deme , was sie mit Billigkeit forderen können , das min¬

deste zu entziehen , sondern Wir suchen vielmehr den

Wohlstand des ein - und des anderen nach möglicher

Thunlichkeit zu beförderen , und hierinnen eine gleiche

Ordnung zu erhalten , damit jedermänniglich sich zu ach-
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teil wisse , was et in derlei ) sich ergebenden 6o, » < 1u « : lö-

nnd Stoll - Fällen zu bezahlen habe.

Zn solchem Ende haben Wir nach Verschiedenheit

der Leichbegängnissen , und Stollvorfallenheit eine Oon-

äuels - und respoelivs Stollordnnng über die mit dem

fürstlich - bischöflich - passauischen lüousislorio gepflogene

Znsammentretung entwerfen lassen , und selbe , wie hier

nachfolget allergnädigst begenehmiget.

Wir befehlen demnach , setzen , und wollen , daß

Erstens:  Ob dieser Unsrer Oonilucts - und Stoll-

ordnung durchgehends festiglich gehalten , derselben in

keinerley Weise zuwidergehandlet , noch von jemand,

wer der immer sey ? etwas weiters begehret , oder an¬

genommen werde , als was darinnen bestimmt , und

ausgesetzt ist ; insonderheit aber verbieten Wir , daß die

Meßner , Kirchendiener , Schulmeister , Nomluetsansager,

und Träger , weder Flor , noch Visier , welch beedes sie

sich selbst anzuschaffen haben , ingleichen auch weder sie,

noch jemand anderer bey dem Haus , wo die Leich aus«

gehet , Brod , und Wein , oder auch dafür einiges Geld

abforderen , oder annehmen ; wie im widrigen die zu

wider Handlende nicht nur ihres Dienstes verlustiger,

sondern noch anbey mit einer empfindlichen Bestrafung

angesehen werden sollen.

Zweytens:  Stehet in eines jeglichen freyer Will-

kuhr von den nachstehenden Oonäuots - Llsssen eine zu

erwählen , die ihm gefällig ist , ohne Unterschied des

Standes , oder Würden , dergestalt , daß keinem ein meh¬

rere Kosten , als worzu er sich der erkiesenen 61sss gemäß

freywillig entschlossen hat,  kann aufgedrungen werden.
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Drittens : Die arme Leute , welche ausser eini¬

gen geringen Hausrath nichts verlassen , und derer Mik

tellosigkeit durch obrigkeitliche Zeugniß , oder auch von

dem Richter des Orrs bescheiniget wird , sind aus christ » -

licher Liebe , und Barmherzigkeit ohne aller Tar , oder

Stollgebühr , umsonst zu begraben , und ermahnen Wir

derohalben alle Kirchenväter , ^ tlministealores , und

Schulmeister , daß selbe von derley armen Parteyen bey

schwerer Verantwortung nichts erpressen , vielweniger

dieselbe zu Verkauf oder Versetzung der unentbehrlichen

Fahrnissen anhalten sollen.

- Nun folget die Vonäuets - und Stollordnung für

die Bischöflich Paffauische viooces in Unsrem Erzhcr-

zogthume Oesterreich unter der Enns.

ku 1 ) riea  Ima.

Von dem vonäuet einer erwachsenen Person.

Erste Olrrss.

Ein ganzer vou6u « r.

Für das ganze Geläut mit 4 oder 5 Glocken

höchstens .

Für das Einseegnen ohne Unterschied der

Person , sie sey Oivil , oder Wlitsr,

adelich , oder unadelich . . . .

Für den Mitgang mehrerer Weltgeistlichen

jedem . . .

Für die Grabstelle in der Kirchen , oder

Kirchenkrufte

»V . Band.

fl . kr.

3 30

1 30

30

8

36
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Für die Grabstelle auf dem Freudhof , wo

solche zu bezahlen gewöhnlich ist

- höchstens » « » » » » . »»

Für das schönste Bahrtuch sammt Crucifir,

oder Pfarrbild.

Den Nusi ' eis , so die Leich von Haus begleiten

Für die Hlväenen und Ssräin . . . .

Dem Meßner und Kirchendiener zusamm .

Einen Altar zu überziehen.

Für 8 Träger sammt Mänteln , jedem 18 kr.

zusammen.

Für 8 Windlichter . . .

Den 8 Windlichttragerbuben sammt Kutten,

jedem 3 kr . zusammen . . . .

Für die Bahr.

Für den Kreuztrager.

Für den Weihbrunnkeßeltrager . . . .

Dem Todtengraber , wenn die Leich auf dem

Freudhof eingeseegnet wird . .

Änderte Olass,

oder ein halber vonäuet.

Für das Geläut mit 3 Glocken , höchstens .

Für die Grabstelle auf dem Freudhof , höchstens

Für das Einseegnen dem Pfarrer . . .

Für den Mitgang mehrerer Weltgeistlichen,

wenn selbe verlanget werden , jedem

Für das mittere Bahrtuch sammt Crucifir,

oder Pfarrbild.



Den Alusieis , so mit gehen , für das Wsv-

rere und grimmigen Tod .

Dem Meßner und Kirchendiener zusammen

Den 6 Trägern sammt Mänteln , jedem 18

kr . zusammen . . . . . . .

Für 6 Wind lichter . / . . . . . .

Den 6 Windlichttragerbuben sammt Kutten

Für die Bahr . . . . ' . . . . .  .

Einen Altar zu überziehen . . . « .

Den Kreuztrager . . . . . . . . .

Dem Weihbrunnkeßeltrager . . . . . .

Dem Todtengräber . . . . . . . .

Dritte Olass,

ein Viertel - Lonäuet , oder orämsriv Leich.

Für das Geläut . . . ^ . . . .

Für die Grabstelle auf dem Freudhof . .

Für das Einseegnen dem Pfarrer . . .

Für das Bahrtuch sammt Crucisir , ober

Pfarrbild . . . . . . .

Dem Meßner und Kirchendiener zusammen

Den 4 Trägern sammt Mänteln . . . .

Für die Bahr . . . .

Für ' den Kreuztrager . . . . . . . .

Für der ^ Weihbrunnkeßeltrager . . . .

Für zen Todtengräber . . . . . . .

-!

36  *
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kulrriea T < Ia . -

Vvväuet eines Kindes von 1 bis 7 Jahren.

Dem Pfarrer für die Begleitung und Ein-

seegnung der Leich ^ . . . .

Für die Grabstelle in der Kirche . . . .

Für die Grabstelle auf dem Freudhof . .

Für das schönste Bahrtuch . . . . . .

Für das oräiusriy Bahrtuch.

Dem Meßner und Kirchendiener . . . .

Einem oder zwey Trägern sammt Mänteln,

jedem . . .

Deni Kreuzträger . .

Dem Todtengräber.

kubrie»  3tis.

Ein Kind unter dem Mantel zu tragen , und

zu begraben.

Dem Priester für das Sinseegnen . . .

Für die Grabstelle , wie oben.

Dem Meßner . . . . . . . . . . .

Dem Träger sammt Mantel.

Dem Todtengräber . . . . . . . .

Lubrlva  4ta.

Voväuet einer Person von 7 bis 15 Jahren.

Für das Geläut nach oben angeführten OIss-

sen , wie es anverlanget wird .

Für die Grabstelle in der Kirche . . . .

Auf dem Freudhof.

Für das Einseegnen ohne Unterschied einer

Olaüb . . . . . . . . . .

30

30

15

15

18

3

15

30

15

18

15

6

1

1



Den Priestern , so mitgehen , wie oben . .

Für das schönste Bahrtuch sammt Crncifir

Für das oräinurie Bahrtuch . . . . .

Dem Meßner und Kirchendiener . . . .

Jedem Leichtrager . .

Für die Windlichter und Kuttenbuben , wie oben

Für die Bahr rsspvetivv . . . . . .

Dem Todtengräber . . . . . . .

ldubries  5t » .

Für das Ausläuten außer der Pfarr.

Für ein Geläut mit 4 Glocken . . . .

Für ein Geläut mit 3 Glocken . . . .

Für ein Geläut mit 2 Glocken . . . .

kubrie»  6ta . '

Von den Vonäuets - Ansagern . ^ ^

Den Vonäuets - Ansagern , wenn einige ge¬

brauchet , oder bestellet werden , so

jedoch jedermann frey stehet , gebüh»

ret einem jeden des Tages . ^

Lubrie»  7ma . '

Von dem Mitgang der Ordensgeistlichen,

Spitälern und Bruderschaften . ^

Wenn Ordensgeisttiche eine Leich begleiten,

sind dafür abzugebett .

Den Spitälern , so auf Verlangen in allen

Dlassen mitgehen können , gebühren

Für die Aussetzung einer Bruderschaftsbild-

' niß , wenn solche verlanget ' wird,

> sammt Ansagersgebühr ' . . . .
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kubrioa 8v » .

Von den Begräbnißen außer der Pfarrkirche.

Wenn eine Leich in eine andere , als in die

Pfarrkirche begraben wird , sind die

^ , vonäuets Taren in beyden Pfarren

nach jener Olsss , so man dazu er¬

wählet hat , zu bezahlen.

Desgleichen , wenn eine Leiche in eine Stifts¬

oder Klosterskirchen begraben , oder

die Leiche in eine k ' smilis - Krusten

abgeführet wird , ist die völlige 6on-

äuels - Gebühr zu der Pfarrkirchen

' zu entrichten.

kubr! es  9ns.

Für dieLxeqnIen , wenn selbe verlanget werden.

Für das Geläut . .

Für das Amt . . . . . .

Für einen Leviten . . . . . . . . .

Für die Llusie mit besetzten Stimmen . > .

Dem Meßner und Kirchendiener . . . .

Einen Altar , zu überziehen . . . . . .

Für das L . ! trsra . .

^Vorstehende drey verschiedene Olsssen,

deren eine , nach welcher er zur Erden be¬

stattet werpen will , zu erwählen einem jeden

frey stehet , sollen blos bey den laydesfürst¬

lichen , und andern ansehnlichen Städten und

Märkten beobachtet ; anuebens auch , in wel¬

chen Orten für das Geläut Her Glocken , für

fl. kr.

3

1 30

30

5

45

30

1



die Grabstelle in dem Freudhof , für,das

Bahrtuch , für die Bahr , wie auch den Uu-

sicis für den Mitgang , Allssrsrs , oder See¬

lenamt , den Meßnern und Kirchendienern,

oder Schulmeistern , desgleichen dem Pfarrer,

für ein Seelenamt und Ribera weniger , als

vor angesetzet , oder gar nichts bezahlet wor < . .

den ist , hiebey in allweg gelassen ; und nur

die vorbestimmte Stollordnung keineswegs,

überschritten , oder ein mehrers . abgefordert

werden . . >

Dahingegen so viel die geringere Stadt

und Märkte , dann Dörfer , unh die im Ge¬

birge zerstreuten Häuser anbetrifft , solle die

Stoll - und Oonlilioks - Gebühr , insoweit solche

jeden Orts üblich , und nicht etwa , wie oben!

gemeldet , weniger , oder gar nichts bezahlet

worden , lediglich nach der dritten VIsss ab-

genommen , von einem unter 7 Jahreu ver¬

storbenen Kinde , jedoch , dem Pfarrer nicht

mehr , dann 3Ü kr . und dem Meßner , oder!

Schulmeister 1Ü kr « ahgereichet werden,

kubrioa  lüma.

!Von den übrigen Stollgebührnißen.

Für ein orämsrl « . Kindstauf « t l

Für ! die neue Tauf , so nach Ostern und Psing^

^ ? steu vorfalleir , und zwar für die erste

Für die ^ änderte . . . V . ^

Eür die dritte r rn ; :

si.

^ . 1
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Dem Meßner , oder Schulmeister solle der

dritte Theil dessen , was für den

Priester ausgemeffen worden , jedoch

ohne dessen Entgelt ) abgereichet

werden.

'Für das Hervorseegnen der Kindsbetherin-

nen solle nichts begehret werden,

jedoch das freywillig anerbothene

anzunehmen erlaubet seyn.

Für eine vopukstiou . . . . . . . . 1

Dem Meßner , oder Schulmeister das Drittel mit SO

Für dreymaliges Verkünden der Brautpersonen 30

Sofern von denen Hochzeitpartheyen ein be¬

deckter Stuhl zum Knieen a ' nver-

langet wird , hievor solle zwar 1 fi.

bezahlet , dem Meßner davon doch

nicht mehrer , dann 20 kr . gebüh¬

ren , die übrige 40 kr . hingegen zur

Kirchen verrechnet werden.

Uebrigens sind auch öffentliche Tauf - vopu-

und Todten - krotoeoUa zu

halten , aus welchen , wenn ein

Schein , oder ^ ttostatuin unter der

gewöhnlichen Fertigung anverlanget

wird , dafür zu zahlen ist , und zwar

von dem Burgerstande . . . .  j .30

Von dem höhern Stande aber . . . .  1

Wir befehlen demnach allen in diesem Unsrem Erz-

herzogthume Oesterreich unter der Enns ' befindlichen in

fl-
kr.
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der fürstlich - bischöflich - passauischen Viovevs gelegenen

Obrigkeiten , daß ihr auf den genauen Vollzug dieser

Unsrer vonäuels - und Stollordnung beständig ein ob¬

achtsames Aug halten , die Uebertreter an Unsre Kreis-

hauptlente , um von selben die schuldig - befindende an

Unsre niederösterreichische Regierung namhaft machen,

und wider selbe mit der gemessenen Bestrafung fürge¬

hen zu können , unverlängt anzeigen sollet:

Dann hieran vollziehet . ihr Unser » gnädigst , auch

ernstlichen Will und Meynung . Gegeben in Unsrer

Haupt - und Residenzstadt Wien den 5ten Monatstag

Augusti im fiebenzehenhundert neun und sechzigsten , Uns¬

rer Reiche im neun und zwanzigsten Jahre.

Franz Ferdinand Graf v . Schrattenbach

Statthalter.

Thomas Ignatz Edler von Pöck

Kanzler.

(I . . 8 . )

Oommissio 8sersv Oaessrso - UvK » » «

AIsHegtstis ia Loosili » .

Johann Caspar Holbein.

Anton Johann koselo.
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